
 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes 
über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hochschulgesetz - HG) vom 16.09.2014 (GV.NRW S. 
547), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.07.2019 (GV. 
NRW. S. 377), hat die Universität Duisburg-Essen folgende 
Ordnung erlassen: 

 

Artikel I 

Die Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Wirt-
schaftsingenieurwesen an der Universität Duisburg-Essen 
vom 09.07.2009 (Verkündungsblatt Jg. 7, 2009 S. 501 / Nr. 
60), geändert durch erste Änderungsordnung vom 
15.11.2017 (VBl Jg. 15, 2017 S. 1077 / Nr. 208) wird wie 
folgt geändert: 

 

1. Der „Anhang: Modulübersichten und Studienver-
laufspläne für die Vertiefungsrichtungen des Ba-
chelorstudiengangs Wirtschaftsingenieurwesen“ 
wird wie folgt geändert: 

a. Der Abschnitt „Die folgenden Module/Veranstaltun-
gen sind von allen Studierenden der Vertiefungs-
richtung Maschinenbau und Wirtschaft zu absolvie-
ren“ wie folgt geändert: 

i. Im Modul „Systemdynamik und Regelung“ wird 
die Lehrveranstaltung „Regelungstechnik“ um-
benannt in „Regelungstechnik MB“.  

ii. Im Modul „Produktion/Logistik“ wird die Lehrver-
anstaltung „Produktionssysteme“ durch die 
Lehrveranstaltung „Additive Fertigungsverfah-
ren 1“ ersetzt. Nach der Lehrveranstaltung „Ad-
ditive Fertigungsverfahren 1“ werden in der 
Spalte „Cr“ die Ziffer „4“, in der Spalte „V“ die 
Ziffer „2“, in der Spalte „Ü“ die Ziffer „0“ und in 
der Spalte „P“ die Ziffer „1“ eingefügt. 

iii. Im Modul „Grundlagen der BWL“ wird die Lehr-
veranstaltung „Einführung in die Betriebswirt-
schaftslehre für Nicht-Wirtschaftsw.“ Umbe-
nannt in „Einführung in die Betriebswirtschafts-
lehre für Wirtschaftsingenieure.“ 

iv. Im Modul „Recht“ wird die Lehrveranstaltung 
„Einführung in das (Wirtschafts-) Recht für 

Wirtschaftsingenieure 1“ umbenannt in „Wirt-
schaftsrecht“ sowie „Einführung in das (Wirt-
schafts-) Recht für Wirtschaftsingenieure 2“ um-
benannt in „Zivilrecht“. 

 

b. Der Abschnitt „Die folgenden Module/Veranstaltun-
gen sind von allen Studierenden der Vertiefungs-
richtung Energie und Wirtschaft zu absolvieren“ wie 
folgt geändert: 

i. Im Modul „Naturwissenschaftliche Grundlagen 
ET“ werden die Lehrveranstaltung „Physik 1“ in 
Einführung in die Mechanik“, die Lehrveranstal-
tung „Physik 2“ in „Physik für Ingenieure“ und die 
Lehrveranstaltung „Physik Praktikum EIT“ in 
„Physik für Ingenieure Praktikum“ umbenannt. 

ii. Im Modul „Grundlagen der Elektrotechnik“ wer-
den die Lehrveranstaltung „Grundlagen der 
Elektrotechnik E1“ in „Elektrische und magneti-
sche Felder“ und die Lehrveranstaltung „Grund-
lagen der Elektrotechnik E2“ in „Elektrische 
Netzwerke“ umbenannt.  

iii. Im Modul „Grundlagen der Messtechnik“ werden 
die Lehrveranstaltung „Einführung in die Mess-
technik“ in „Messtechnik“ und die Lehrveranstal-
tung „Einführung in die Messtechnik Praktikum“ 
in „Messtechnik Praktikum“ umbenannt.  

iv. Das Modul „Automatisierungstechnik“ und die 
Lehrveranstaltung „Einführung in die Automati-
sierungstechnik“ werden jeweils umbenannt in 
„Regelungstechnik EIT“. 

v. Im Modul „Grundlagen der BWL“ wird die Lehr-
veranstaltung „Einführung in die Betriebswirt-
schaftslehre für Nicht-Wirtschaftsw.“ Umbe-
nannt in „Einführung in die Betriebswirtschafts-
lehre für Wirtschaftsingenieure.“ 

vi. Im Modul „Recht“ wird die Lehrveranstaltung 
„Einführung in das (Wirtschafts-) Recht für Wirt-
schaftsingenieure 1“ umbenannt in „Wirtschafts-
recht“ sowie „Einführung in das (Wirtschafts-) 
Recht für Wirtschaftsingenieure 2“ umbenannt 
in „Zivilrecht“. 
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c. Der Abschnitt „Die folgenden Module/Veranstaltun-
gen sind von allen Studierenden der Vertiefungs-
richtung Informationstechnik und Wirtschaft zu ab-
solvieren“ wie folgt geändert: 

i. Im Modul „Naturwissenschaftliche Grundlagen 
ET“ werden die Lehrveranstaltung „Physik 1“ in 
Einführung in die Mechanik“, die Lehrveranstal-
tung „Physik 2“ in „Physik für Ingenieure“ und die 
Lehrveranstaltung „Physik Praktikum EIT“ in 
„Physik für Ingenieure Praktikum“ umbenannt. 

ii. Im Modul „Grundlagen der Elektrotechnik“ wer-
den die Lehrveranstaltung „Grundlagen der 
Elektrotechnik E1“ in „Elektrische und magneti-
sche Felder“ und die Lehrveranstaltung „Grund-
lagen der Elektrotechnik E2“ in „Elektrische 
Netzwerke“ umbenannt.  

iii. Im Modul „Grundlagen der Messtechnik“ werden 
die Lehrveranstaltung „Einführung in die Mess-
technik“ in „Messtechnik“ und die Lehrveranstal-
tung „Einführung in die Messtechnik Praktikum“ 
in „Messtechnik Praktikum“ umbenannt.  

iv. Das Modul „Automatisierungstechnik“ und die 
Lehrveranstaltung „Einführung in die Automati-
sierungstechnik“ werden jeweils umbenannt in 
„Regelungstechnik EIT“. 

v. Im Modul „“Signale und Kommunikationstechnik 
1“ wird die Lehrveranstaltung „Signalübertra-
gung und Modulation“ umbenannt in „Nachrich-
tentechnik“. 

vi. Im Modul „Informationstechnik und technische 
Informatik“ werden die Lehrveranstaltungen 
„Grundlagen der Programmentwurfstechnik“ so-
wie „Programmentwurfstechnik Praktikum“ 
durch die Veranstaltung „Internettechnologie 
und Web Engineering“ ersetzt.  

vii. Bei der Lehrveranstaltung „Internettechnologie 
und Web Engineering“ werden in der Spalte „Cr“ 
die Ziffer „4“ und in den Spalten „V“ und „Ü“ je-
weils die Ziffer „2“ eingefügt. 

viii. Das Modul und die Lehrveranstaltung „Rege-
lungstechnik E“ werden jeweils umbenannt in 
„Digitale Regelung“. 

ix. Im Modul „Grundlagen der BWL“ wird die Lehr-
veranstaltung „Einführung in die Betriebswirt-
schaftslehre für Nicht-Wirtschaftsw.“ Umbe-
nannt in „Einführung in die Betriebswirtschafts-
lehre für Wirtschaftsingenieure.“ 

x. Im Modul „Recht“ wird die Lehrveranstaltung 
„Einführung in das (Wirtschafts-) Recht für Wirt-
schaftsingenieure 1“ umbenannt in „Wirtschafts-
recht“ sowie „Einführung in das (Wirtschafts-) 
Recht für Wirtschaftsingenieure 2“ umbenannt 
in „Zivilrecht“. 

d. Im Abschnitt „Ingenieurwissenschaftliche Wahl-
pflichtmodule“ wird im Unterabschnitt „Energie und 
Wirtschaft“ das Modul „Regelungstechnik E“ umbe-
nannt in „Digitale Regelung“. 

 

e. Die Abschnitte „Studienverlaufsplan für die Vertie-
fungsrichtung Maschinenbau und Wirtschaft“, „Stu-
dienverlaufsplan für die Vertiefungsrichtung Ener-
gie und Wirtschaft“ und „Studienverlaufsplan für die 
Vertiefungsrichtung Informationstechnik und Wirt-
schaft“ werden gestrichen. 

 

 

Artikel II 

Diese Ordnung tritt zum 01.04.2019 in Kraft. Studierende, 
die vor Inkrafttreten dieser Änderung eine gemäß Artikel I, 
Ziffer 1 entfallende Prüfung angetreten und nicht bestan-
den haben, können eine Wiederholungsprüfung letztmals 
im Wintersemester 2019/20 ablegen.  

Die Ordnung wird im Verkündungsblatt der Universität Du-
isburg-Essen – Amtliche Mitteilungen veröffentlicht. 

 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates 
der Fakultät für Ingenieurwissenschaften vom 09.01.2019. 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften des Hochschulgesetzes o-
der des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts 
der Hochschule gegen diese Ordnung nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn, 

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht 
worden, 

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung be-
schließenden Gremiums vorher beanstandet, 

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt, oder 

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist 
auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewie-
sen worden. 

 

 

Duisburg und Essen, den 28. November 2019 

 

Für den Rektor 
der Universität Duisburg-Essen 

Der Kanzler 
Jens Andreas Meinen 


